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RS OGH 1958/10/22 2Ob318/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1958

Norm

ABGB §1327 d

Rechtssatz

Man kann den voraussichtlichen Unternehmergewinn, der einer Rentenberechnung nach § 1327 ABGB zugrunde zu

legen ist, nicht auf die Lebensdauer der im Unternehmen verwendeten Maschinen abstellen, sondern muß von der

Annahme ausgehen, daß der Unternehmer nicht mehr leistungsfähige Maschinen zeitgerecht durch andere ersetzt

hätte.
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